
  

„Barrierefreiheit ist keine 
Zauberei“

Anforderungen aus Sicht behinderter Menschen
Gesetze, Normen, LösungenGesetze, Normen, Lösungen

Referent: Dipl.- Ing. Rolf Sondershaus, Bauberater im Behindertenverband Leipzig 
e.V.



  

Grundsatz:

 Bauen für allealle
nicht vorrangig nach Sonderlösungen suchen!



  

UN- KonventionUN- Konvention zum Schutz der Rechte und  zum Schutz der Rechte und 
Würde von Menschen mit Behinderung Würde von Menschen mit Behinderung 

(2007)(2007)

Artikel 9 „Zugänglichkeit/ Barrierefreiheit“
(1) Um Menschen mit Behinderung eine unabhängige Lebensführung, 

selbstbestimmtes Leben und die volle Teilhabe in allen Lebensbereichen 
zu ermöglichen, treffen die Vertragsstaaten geeignete Maßnahmen mit 
dem Ziel, für Menschen mit Behinderung gleichberechtigt mit anderen 
den Zugang zur physischen Umwelt, zu Transportmitteln, Information 

und Kommunikation, einschl. Informations- und 
Kommunikationstechnologien und - systemen, sowie zu anderen 

Einrichtungen und Diensten, die der Öffentlichkeit in städtischen und 
ländlichen Gebieten offen stehen oder für sie bereitgestellt werden, zu 

gewährleisten.
a) Gebäude, Straßen, Transportmittel sowie andere Einrichtungen in Gebäuden und im Freien, 
einschl. Schulen, Wohnhäusern, mediz. Einrichtungen und Arbeitsstätten



  

Grundgesetz
der Bundesrepublik Deutschland

Artikel 3 Abs. 3

“Niemand darf wegen seiner 
Behinderung benachteiligt 

werden“



  

Gleichstellungsgesetz
der Bundesrepublik Deutschland (27.4.2002)

• § 7 Herstellung von Barrierefreiheit in 
den Bereichen Bau und Verkehr

• (1) Bauten, bauliche oder sonstige Anlagen, öffentliche 
Wege, Plätze und Straßen sowie öffentlich zugängliche 
Verkehrsanlagen und Beförderungsmittel im 
öffentlichen Personenverkehr sind barrierefrei zu 
gestalten, soweit Rechtsvorschriften des Bundes 
Anforderungen an die Barrierefreiheit stellen. Zur 
barrierefreien Gestaltung sollen die einschlägigen DIN- 
Normen in der jeweils aktuellen Fassung oder andere 
Regeln entsprechend dem jeweiligen Stand der Technik 
herangezogen werden. ...



  

„Bereits bestehende Bauten sind entspr. 
schrittweise mit dem Ziel einer möglichst 
weitreichenden Barrierefreiheit zu
gestalten. ... 

(2) Die Anforderungen an die Barrierefreiheit 
sonst. baulicher od. anderer Anlagen, öff. 
Wege, Plätze u. Straßen sowie öff. 
zugänglicher Verkehrsanlagen u. 
Beförderungsmittel im ÖPNV richten sich 
nach den jeweiligen Bereich gültigen 
Rechtsvorschriften.“



  

Integrationsgesetz
des Freistaates Sachsen  (Juli 2004)

• Barrierefreiheit
• Barrierefrei sind bauliche und sonstige Anlagen, 

Verkehrsmittel, technische Gebrauchsgegenstände, 
Systeme der Informationsverarbeitung, akustische und 
visuelle Informationsquellen und 
Kommunikationseinrichtungen sowie andere gestaltete 
Lebensbereiche, wenn sie für Menschen mit 
Behinderungen in der allgemein üblichen ohne besondere 
Erschwernisse und grundsätzlich ohne fremde Hilfe 
zugänglich und nutzbar sind.



  

Sächsische Bauordnung § 50Sächsische Bauordnung § 50
 (2004)

„„Barrierefreies Bauen“Barrierefreies Bauen“
(1) In Gebäuden mit mehr als zwei Wohnungen müssen die Wohnungen eines 
Geschosses barrierefrei erreichbar sein. In diesen Wohnungen müssen die Wohn- 
und Schlafräume, eine Toilette, ein Bad sowie Küche oder die Kochnische mit dem 
Rollstuhl zugänglich sein.

(2) Bauliche Anlagen, die  dem allgemeinen Besucherverkehr dienenden Teile von 
Menschen mit Behinderungen, alten Menschen und Personen  mit Kleinkindern 
barrierefrei frei erreicht und ohne fremde Hilfeohne fremde Hilfe zweckentsprechend genutzt werden 
können. Diese Anforderungen gelten insbesondere für

1. Einrichtungen der Kultur und des Bildungswesens;
2. Sport- und Freizeitstätten;
3. Einrichtungen des Gesundheitswesens;
4. Büro-, Verwaltungs- und Gerichtsgebäude;
5. Verkaufs- und Gasstätten sowie
6. Stellplätze, Garagen und Toilettenanlagen.



  

(3) Bauliche Anlagen nach Absatz 2 müssen durch einen  EingangEingang  
mit einer lichten Durchgangsbreite  Durchgangsbreite von mindestens 0,90 m0,90 m 
stufenlosstufenlos  erreichbar sein. Vor Türen muß eine ausreichende 
Bewegungsfläche vorhanden sein. RampenRampen dürfen nicht mehr als 
6%6% geneigt sein. Sie müssen mindestens 1,20 m breit 1,20 m breit sein und 
beidseitig beidseitig einen festen und griffsicheren  Handlauf   Handlauf haben. Am 
Anfang und am Ende jeder Rampe ist ein Podest, alle 6 m ein 
Zwischenpodest anzuordnen. Die Podeste müssen eine Länge von 
mindestens 1,50 m haben. TreppenTreppen müssen an beiden Seitenan beiden Seiten 
HandläufeHandläufe erhalten, die über Treppenabsätze und 
Fensteröffnungen sowie über die letzten Stufen zu führen sind. Die 
Treppen müssen Setzstufen haben. Flure müssen mindestens 
1,50 m breit sein. Ein ToilettenraumToilettenraum  muß auch für Benutzer von  Benutzer von 
Rollstühlen geeignet und erreichbar seinRollstühlen geeignet und erreichbar sein. Er ist zu kennzeichnen.
(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht, soweit die Anforderungen wegen schwieriger 
Geländeverhältnisse, wegen des Einbaus eines sonst nicht erforderlichen Aufzuges, wegen 
ungünstiger vorhandener Bebauung oder im Hinblick auf die Sicherheit der Menschen mit 
Behinderungen oder alten Menschen nur mit einem unverhältnismäßigen Mehraufwandunverhältnismäßigen Mehraufwand erfüllt 
werden können.



  

Wiederaufbaubegleitgesetz:

Änderung des Denkmalschutzgesetzes

„Die Belange von Menschen 
mit Behinderungen oder mit 

Mobilitätsbeeinträchtigungen 
sind zu berücksichtigen.“



  

Normative Verweisung zum barrierefreien BauenNormative Verweisung zum barrierefreien Bauen  
• DIN 18040 Teil 3 (Entwurf 1/2014) „Barrierefreies 

Bauen“- Straßen, Plätze, Wege, öffentliche Verkehrs- und 
Grünanlagen sowie Spielplätze - Planungsgrundlagen -

• DIN 18040 Teil 1 (10/2010) „Barrierefreies Bauen“ - 
Öffentlich zugängliche Gebäude  - Planungsgrundlagen -

• DIN 18040 Teil 2 (09/2011) „Barrierefreies Bauen- 
Wohnungen“ - Planungsgrundlagen –

• DIN 32975 (12/ 2009) „Gestaltung visueller Informationen 
im öff. Raum zur barrierefreien Nutzung“ (Beleuchtung, 
Beschriftungen usw.)

• DIN 18041 (2004) „Hörsamkeit in kleinen bis mittelgroßen 
Räumen“

• DIN 32984 (10/ 2011) „Bodenindikatoren im öffentlichen 
Verkehrsraum“



  

Behinderungsarten u. bauliche NotwendigkeitenBehinderungsarten u. bauliche Notwendigkeiten

• Sehbehinderungen:Sehbehinderungen:

• !!!  2- Sinne- Prinzip beachten   !!!
• helle u. blendfrei ausgeleuchtete Räume 

                                         (Tages- oder 
Kunstlicht)

• kontrastreiche Umgebung ( z.B. Schalter; Klinken)

• akustisches Umfeld (z.B. Ansagen)

• großflächige und kontrastreiche 
Ausschilderung (weiße od. gelbe Buchstaben auf dunklem 
(schwarzen) Hintergrund))



  



  



  



  



  



  

Wo ist die Eingangstür ??



  ausreichend markiert ???

ausreichend markiert ???



  

Spiegelung !!!



  

Kontrast ?



  



  



  



  



  



  

Behinderungsarten u. bauliche NotwendigkeitenBehinderungsarten u. bauliche Notwendigkeiten

• Blindheit:Blindheit:

•   !!!  2- Sinne- Prinzip beachten  !!!
• taktile Orientierungsmöglichkeiten (Fühlen)

• akustische Umgebung (z.B. Ansagen)

• Braille- Beschriftung  (Punktschrift)

• akustische Warnsignale



  



  



  



  



  



  



  



  



  

Behinderungsarten u. bauliche NotwendigkeitenBehinderungsarten u. bauliche Notwendigkeiten

• Gehörlosigkeit/ Hörbehinderung:Gehörlosigkeit/ Hörbehinderung:

• !!! !!! 2- Sinne- Prinzip beachten2- Sinne- Prinzip beachten !!! !!!
• transparente Umgebung (vorausschauende Wegstrecken)

• Induktionsschleifen/ Infrarotübertragung

• große optische Anzeigen

• optische Warnsignale



  



  



  

Behinderungsarten u. bauliche NotwendigkeitenBehinderungsarten u. bauliche Notwendigkeiten

• Geistige Behinderung:Geistige Behinderung:

• einfache Kennzeichnung

• eindeutige Symbole



  



  



  

Behinderungsarten u. bauliche NotwendigkeitenBehinderungsarten u. bauliche Notwendigkeiten

• Körperbehinderungen:Körperbehinderungen:
• stufenloser Eingang evtl. Rampe: max. 6%

• Lift

• Gang- u. Türbreiten

• Bewegungs- u. Drehflächen: 1,50 m x 1,50 m

• Höhe von Bedienelementen: 0,85 m

• Unterfahrbarkeit. 0,67 m

• Handläufe an Treppen rechts und links



  

Barrierefreie Gestaltung

•a) Freiflächen
• Straßen, Parks, Spielplätze



  

- gute Berollbarkeit und

- guter taktiler Kontrast



  



  



  

Barrierefreie Gestaltung

b) öffentlich zugängliche Gebäudeb) öffentlich zugängliche Gebäude



  

Priorität bei der Planung
         Gleichgestellter Zugang (z.B. Haupteingang)

1. bodengleich

2. Rampe

3. Senkrechtlift

4a. Treppenplattformlift (letzte tech. Variante!!!)

4b. Nebeneingang    (letzte baul. Variante!!!)

         Gleichgestellte Nutzung (z.B. Türbreiten,

           Helligkeit, Schilder, Möbel, Rollstuhlstellplatz)

          behinderungsspezifische Zusatzeinrichtungen 
   (z.B. Beh.- WC, Induktionsschleife)



  

Bauliche Varianten 
barrierefreier Zugänge

1. bodengleich / 1. bodengleich / 
GeländeanpassungGeländeanpassung



  



  



  



  



  

Bauliche Varianten 
barrierefreier Zugänge

2. kleine Anrampungen2. kleine Anrampungen



  



  



  

Mein „Koch- Rezept“:Mein „Koch- Rezept“:
Vorhandene und aus Denkmalschutzgründen 

zu erhaltende Stufen um 1,50 m… 2,00 m 
vorziehen und seitlich Rampe(n) mit 6% 

Steigung und Handläufen re.+ lks. ansetzen. 



  



  



  



  



  



  

Bauliche Varianten 
barrierefreier Zugänge

        3. große Rampen /3. große Rampen /

          Ausnutzen vonAusnutzen von

          Geländestrukturen / InnenlifteGeländestrukturen / Innenlifte



  



  



  



  



  



  



  



  



  Rampe ins UG



  



  



  



  



  

Bauliche Varianten 
barrierefreier Zugänge

4. Lifte4. Lifte



  

„„Nadelör“ für Nadelör“ für 
Rollstuhl- Gruppen !Rollstuhl- Gruppen !



  



  



  



  



  



  



  



  



  Behinderten- WC



  



  



  



  Vitrinen aus Rollstuhl- Perspektive

Vitrinen aus Rollstuhl- Perspektive



  



  



  Vitrinen zu hoch und nicht unterfahrbar !



  unterfahrbar

Ausstellungsstücke

angeschrägt



  



  



  



  



  



  



  

Bauen für Bauen für allealle::
• barrierefrei !!!barrierefrei !!!

• für alle ein Treffer !!!
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